
Eingangsdatum

1 Antragsberechtigung

2 Angaben zum Antragsteller

Name, Vorname:

Anschrift, Telefon:

3 Angaben zum Förderobjekt

Ich beantrage die Förderung

eines Holzvergaserheizkessels eines Hackschnitzel-Heizkessels

eines Pellet-Heizkessels einer Wärmepumpe

einer thermischen Solaranlage des Anschlusses einer Anlage an ein

örtliches Nahwärmenetz

eines de/zentralen Energiespeichers zur 

Erhöhung des Eigenstromverbrauchs einer PV-Anlage mit Energiespeicher

(de/zentral) zur Eigenversorgung

Standort des Förderobjektes (Straße, Hausnummer bzw. Flur/Flurstück)

(nur auszufüllen, wenn abweichend zum Wohnort des Antragstellers)

Die Anlage, für die die Förderung beantragt wird

ist bereits seit _________________ in Betrieb.

soll voraussichtlich am ___________________ in Betrieb genommen werden.

Der/die Antragsteller/in ist/sind Eigentümer/in des Gebäudes, in dem die zu 

fördernde Anlage errichtet ist/werden soll.

ist nicht Eigentümer/in des Gebäudes, in dem die zu för-

dernde Anlage errichtet ist/werden soll.
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Antragsberechtigt sind alle natürlichen und juristischen Personen, die Eigentümer von Gebäuden in der 

Ortsgemeinde Fronhofen sind. Jedes Gebäude kann nur einmal gefördert werden.
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4 Die Fördermittel sollen an die folgende Bankverbindung überwiesen werden:

IBAN:

5 Unterlagen

Bitte fügen Sie dem Antrag folgende Unterlagen bei:

 - bei geplanten Vorhaben das Angebot des beauftragten Unternehmens

 - bei abgeschlossenen Vorhaben eine Rechnungskopie sowie

 - bei Anschluss an ein örtliches Nahwärmenetz ggf. die Anschlussbestätigung

des Netzbetreibers sowie (eine) Rechnungskopie(n) über die entstandenen Kosten

6 Erklärungen

Ich erkläre hiermit,

 - alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben.

 - dass ich die Förderrichtlinie der Ortsgemeinde Fronhofen und die damit verbundenen

Fördervoraussetzungen anerkenne.

Mir ist bekannt, dass

 - kein Rechtsanspruch auf die Fördermittel besteht.

 - die Fördermittel unter dem Vorbehalt gewährt werden, dass im Rahmen der

jährlichen Haushaltsplanung entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt werden.

 - die Fördermittel jederzeit widerrufen werden können.

Ort, Datum Unterschrift aller Eigentümer/innen
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